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Veröffentlicht am: 02.12.2013 
In Kraft ab:  01.01.2014 
  

3. Änderung der Hafenbenutzungsordnung (Hafengrenze Anlage 1, S. 3) veröffentlicht am 18.08.2022; in Kraft ab 
19.08.2022  

Hafenbenutzungsordnung 

Aufgrund § 8 Abs. 2 der Verordnung für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern (Hafenverordnung 
- HafVO M-V) vom 17. Mai 2006 (GVOBl. M-V 2006, S. 355), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 06. Februar 2013 (GVOBl. M-V S. 168) erlässt der Bürgermeister als Hafenbehörde folgende 
Anordnung: 

 
I Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Diese Hafenbenutzungsordnung gilt im Hafengebiet der Hansestadt Wismar innerhalb der 
öffentlich bekannt gemachten Grenzen (Anlage 1). 
 
§ 2 Hafenbehörde 
1. Hafenbehörde ist der Bürgermeister der Hansestadt Wismar. 
Die Aufgaben der Hafenbehörde werden innerhalb der Hansestadt Wismar organisatorisch durch 
das Hafenamt wahrgenommen: 
23966 Wismar, Kopenhagener Straße 1, Bürocenter 
Tel. 0 38 41/ 251 3260 oder 251 3261 
Fax : 0 38 41/ 251 777 3264 
UKW : Wismar Port, UKW Kanal 11 
M@il: hafenamt@wismar.de 

2. die Hafenbehörde ist gem. § 3 Abs. 4 der Hafenverordnung Mecklenburg-Vorpommern zuständig 
für: 

2.1 die Regelung und Überwachung der Benutzung des Hafens und des Verkehrs im Hafen, 

2.2 die Abwehr von Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen aus dem Zustand, der 
Nutzung oder dem Betrieb des Hafens oder einzelner Hafenanlagen drohen,  

2.3 die Aufgaben und Befugnisse der Strom- und Schifffahrtspolizei entsprechend den in § 2 Abs. 
1 Hafenverordnung M-V genannten Vorschriften und  

2.4 für Bekanntmachungen nach § 5 Hafenverordnung M-V. 

 

 

 
 



2 

 

II Hafenbenutzung 
 
§ 3 An- und Abmeldung 
1. Meldepflichtige Wasserfahrzeuge sind von dem Fahrzeugführer oder dessen Beauftragten 
rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Stunden vor Ankunft und Verlassen des Hafens, sowie bei 
Wechsel des Liegeplatzes dem Hafenamt an- und abzumelden. 

2. Für die An- und Abmeldung ist das im Verkehrsblatt, amtlicher Teil, Seite 943, Heft 23/2012 
bekannt gegebene Datenverarbeitungssystem/ Hafeninformationssystem zu nutzen:  
DATEN + DIENSTE GmbH Rostock 
Lange Straße 1a 
18055 Rostock 
Telefon: +49 381 8170 4800 
Fax: +49 381 8170 4803 
E-Mail: info@his-mv.de 
 
3. Keiner An- und Abmeldung bedürfen: 
- Fahrgastschiffe und Frachtfähren, die nach einem mit dem Hafenamt 
   abgestimmten Fahrplan verkehren 
- Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes 
- Rettungs-, Feuerlösch-, Lotsen- und Schleppfahrzeuge 
- Fischerei- und Sportfahrzeuge 
 
§ 4 Fahrgeschwindigkeit, Vorsichtsmaßnahmen 
1. Die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge ist so einzurichten, dass sie anderen Fahrzeugen oder 
Hindernissen ausweichen und nötigenfalls rechtzeitig anhalten können. Auf den Wasserflächen 
beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h.  

2. Beim An- und Ablegen sind Schiffsschrauben, Heck- und Bugstrahlruder mit besonderer 
Vorsicht zu benutzen, sofern nicht ihr Gebrauch vom Hafenamt für einzelne Uferabschnitte 
verboten ist. Wendemanöver sind mit geringer Maschinenkraft und in angemessenem Abstand 
vom Ufer durchzuführen. 

3. Wasserfahrzeuge, die wegen ihrer Abmessungen oder mangelnder Maschinenkraft im Hafen 
nicht sicher manövrieren können, müssen sich ausreichender Schlepperhilfe bedienen, soweit sie 
nicht mit Leinen verholt werden.  
4. Fahrzeuge mit Fahrgästen an Bord dürfen nur in Notfällen geschleppt werden oder selbst ein 
anderes Fahrzeug schleppen. Dies gilt nicht für Kleinschleppzüge, die nur zu Sportzwecken 
zusammengestellt werden. 
 
§ 5 Schiffsliegeplätze 
1. Liegeplätze (Anlage 1 und Anlage 2 Legende) werden gem. § 16 Hafenverordnung M-V von der 
Hafenbehörde zugewiesen. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung eines bestimmten 
Liegeplatzes. Das Hafenamt kann ihre Benutzung zeitlich begrenzen, mehrere Fahrzeuge 
nebeneinander legen und das Verholen von Wasserfahrzeugen anordnen, soweit dieses im 
Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zur Sicherheit des Hafenbetriebes 
erforderlich ist. Liegeplätze dürfen nur mit Erlaubnis des Hafenamtes gewechselt werden.  
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2. Die Seehafen Wismar GmbH hat der Hafenbehörde die Liegeplatzvorplanung für ihre Liegeplätze 
24 Stunden vor Eintreffen der avisierten Fahrzeuge auf dem hierfür vorgesehenen Vordruck 
zuzuleiten. Dieses gilt auch für Verholungen. 

3. Die höchstmöglichen Tiefgänge an den einzelnen Liegeplätzen werden durch das Hafenamt 
festgelegt und veröffentlicht (Anlage 2/ Legende/ Tauchtiefen). Neu eingerichtete Liegeplätze 
bedürfen vor ihrer Betriebnahme der Zulassung durch das Hafenamt. Die Zulassung wird auf 
schriftlichen Antrag erteilt. Das Hafenamt kann die Nutzung eines Liegeplatzes auf Grund des 
Zustandes einschränken bzw. versagen. Die Voraussetzungen der Wiederzulassung werden durch 
das Hafenamt vorgegeben. 

4. Ortsansässige Fischereifahrzeuge bedürfen keiner gesonderten Liegeplatzzuweisung. 

5. Dauerliegeplätze für die Sommer- (01.04. – 31.10.), Wintersaison (01.11. – 31.03.) und 
Jahresliegeplätze werden im Ermessen des Hafenamtes auf schriftlichen Antrag vergeben. Anträge 
sind spätestens vier Wochen vor Saisonbeginn bzw. vor Jahresende beim Hafenamt abzugeben. 
Dem Antrag ist ein Nachweis einer Haftpflichtversicherung, die das Bergungsrisiko trägt, 
beizufügen. Liegeplatzzuweisungen erfolgen auf schriftlichen Bescheid. Sie verlieren mit Ablauf 
des Zeitraums, für die sie erteilt wurden, ihre Gültigkeit. Der Liegeplatz darf nur während des 
genehmigten Zeitraumes benutzt werden. Änderungen in den Abmessungen sind dem Hafenamt 
schriftlich mitzuteilen. 

6. Im Alten Hafen wird ein Sonderbereich mit ca. 75 Meter Kaifläche (Anlage 2 Legende Nr.2) für 
gewerbliche Zwecke zur Stärkung des maritimen Charakters ausgewiesen (touristische 
Verkaufskutter) und die dort verfügbare Kapazität an Liegeplätzen an gewerbliche Betreiber 
vergeben. Die Vergabe dieser Kapazität von Liegeplätzen für Verkaufskutter unterliegt einem 
gesonderten Vergabeverfahren. 

7. Gastlieger können an den in der Anlage dafür gekennzeichneten Kaibereichen ihren Liegeplatz 
ohne besondere Zuweisung einnehmen. Die max. Liegezeit beträgt 21 Tage. 

8. Das Ausbringen von Rettungsbooten, Rettungsflößen (ausgenommen im Notfall) u.s.w. bedarf 
der Genehmigung des Hafenamtes. 

 
§ 6 Lotsen 
1. Die Regelung über den Lotsendienst im Hafengebiet Wismar basiert auf der Lotsenverordnung 
(Wismar-Rostock-Stralsund-Lotsverordnung vom 8. April 2003 Bundesanzeiger/BAnz. 2003 Nr. 
84 S. 9994) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
2. Besteht eine Lotsenpflicht für bestimmte Fahrzeuge vor Erreichen bzw. nach dem Verlassen des 
Hafengebietes, so gilt dieses auch im Hafengebiet beim Ein- und Auslaufen. Das gilt analog für 
Verholungen im Hafengebiet sowie der Verholung von LP 1 nach 2 und umgekehrt. 
 
3. Schiffe, die sich mit eigenen Leinen verholen (außer LP 1 / 2) und die 
Landverbindung nicht unterbrechen, sind nicht lotsenpflichtig. 
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§ 7 Schlepperhilfe 
1. Schlepperhilfe wird wie folgt vorgeschrieben : 
Länge über alles in Meter   Mindestschlepperanzahl 
0 - 90,00       0 
90,01 - 120,00      1 
120,01 - 170,00      2 
über 170,00       3 
 
2. Das Hafenamt kann Fahrzeugen, die aufgrund ihrer Bauart und Ausrüstung ohne oder mit 
eingeschränkter Schlepperhilfe sicher manövrieren können, auf Antrag ganz oder teilweise eine 
Befreiung von der Erfordernis der Schlepperhilfe erteilen. 
Die Gültigkeitsdauer der Ausnahmegenehmigung beträgt in der Regel 6 Monate (auf Antrag auch 
einjährig), wobei sich das Hafenamt das Recht der Aufhebung zu jeder Zeit vorbehält. 
 
§ 8 Festmachen  
1. Wasserfahrzeuge sind an den dafür bestimmten Einrichtungen in schifffahrtsüblicher Weise 
sicher festzumachen. Die Befestigung ist zu überwachen. 
2. Befestigungen, durch die der Verkehr auf den Wasser- oder Landflächen oder der Umschlag 
behindert werden kann, dürfen nur mit Erlaubnis des Hafenamtes unter Beachtung der von dieser 
erteilten Auflagen angebracht und unterhalten werden. 
 
3. Verlade- oder Umschlagseinrichtungen auf den Kaianlagen sind vor dem An- und 
Ablegen von Wasserfahrzeugen durch den Betreiber aus dem vorgesehenen Anlegebereich des an- 
oder ablegenden Wasserfahrzeuges zu entfernen.  
 
4. Beiboote dürfen nur dicht vor oder hinter dem Fahrzeug und nur an der Landseite festgemacht 
werden. 
 
5. Fahrzeuge mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 610 haben zum Festmachen und Loswerfen 
sich eines vom Hafenamt zugelassenen Festmachers zu bedienen.  
Das Hafenamt kann in besonders begründeten Fällen auch von Fahrzeugen mit einer geringeren 
Vermessung als 610 BRZ (300 BRT) die Annahme eines Festmachers fordern. 

6. Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Bauart sich ohne Hilfe festmachen können, können von der 
Festmacherannahmepflicht auf schriftlichen Antrag befreit werden. Zu dieser Gruppe gehören die 
Fahrzeuge, deren Festmachereinrichtungen sich in Höhe der Festmacherpoller befinden (z. B. 
Binnenschiffe). Für den Liegeplatz 1 wird grundsätzlich keine Festmacherbefreiung erteilt. 

 
§ 9 Hafenentgelt 
Für die Benutzung der Hafengebiete des Stadthafens durch Wasserfahrzeuge, schwimmende 
Geräte und sonstige Schwimmkörper sind Hafenentgelte zu entrichten. Mit der Zuweisung des 
Liegeplatzes entsteht ein privatrechtliches Nutzungsverhältnis mit dem jeweiligen Betreiber der 
drei Entgeltbereiche (Stadthafen, Seehafen und Sportbootmarina im Westhafen). Der Inhalt des 
Nutzungsverhältnisses bestimmt sich nach den jeweils geltenden Nutzungsbestimmungen und 
Entgelttarifen der genannten Entgeltbereiche im Hafen Wismar. Näheres zum Bereich des 
Stadthafens regelt die Entgeltordnung in der jeweils geltenden Fassung.  
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III Verhalten im Hafen 
 
§ 10 Manövrieren 
Wird der Anker als Manövrierhilfe gebraucht, ist er nach Manövrierende wieder einzuhieven. Wird 
er nach Manövrierende nicht eingehievt, ist dies dem Hafenamt unter Angabe der Gründe 
anzuzeigen. 
 
§ 11 Außergewöhnlich große Fahrzeuge 
Fahrzeuge mit den Abmessungen über LüA 140,00 Meter, 21,00 Meter BüA und/ oder 8,00 Meter 
Tiefgang gelten als außergewöhnlich große Fahrzeuge im Sinne des § 60 Absatz 1 SeeSchStrO 
i.V.m. der Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord zur 
Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 20. März 2007(Beilage zum BAnz Nr. 89a/07) und bedürfen 
der Erlaubnis zum Befahren der Hafengewässer. Die Erlaubnis ist beim Hafenamt vor dem 
Einlaufen in das Hafengebiet schriftlich zu beantragen. 
 
§ 12 Verhalten von Landfahrzeugen 
1. Im Hafengebiet haben die Führer der Landfahrzeuge, die unmittelbar am Umschlag beteiligt 
sind, die Anordnungen des Hafenamtes oder des Betreibers über die einzuhaltenden Abstände, die 
Zuweisung von Standorten sowie die Reihenfolge der An- und Abfahrt von Kaianlagen oder 
Lagerhallen und -flächen zu befolgen. 
 
2. Kran- und Schienenfahrzeuge haben Vorfahrt. Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass bei 
Rangierfahrten der Straßenverkehr durch geeignete Maßnahmen gesichert wird. 
 
§ 13 Gleisanlagen 
1. Güter und andere Gegenstände dürfen im Bereich des Regellichtraums der Hafenbahngleise 
nicht abgestellt werden. Regellichtraum ist die Umgrenzung des lichten Raumes zum gefahrlosen 
Betreiben von Gleisen, dessen Ausdehnung einschließlich der freizuhaltenden Seitenräume in der 
horizontalen Ebene jeweils 2,50 m von der Gleismitte beträgt. 
 
2. Landfahrzeuge dürfen im Bereich des Regellichtraumes der Hafenbahngleise nur für die Dauer 
des Umschlages und bei ständiger Anwesenheit des Fahrzeugführers abgestellt werden. 
 
§ 14 Benutzung der Kaianlagen 
1. Die Poller und die Festmacherringe auf den Kaianlagen sind für das Vertäuen 
freizuhalten. Für die Arbeiten an den Festmachereinrichtungen ist mindestens 
2 m Platz freizuhalten. 
 
2. Beim Abstellen von Landfahrzeugen (ausgenommen Lösch- oder Ladefahrzeuge)  
und Gütern ist von der Kaikante ein Abstand von 
mindestens 3 m einzuhalten. 
 
3. Der Betreiber hat die Kaianlagen einschließlich der Betriebsflächen bei Glätte zu 
streuen sowie nach Abschluss der Umschlagsarbeiten wieder aufzuräumen und zu 
säubern, wenn der Umschlag in seiner Zuständigkeit durchgeführt worden ist. 
Diese Verpflichtungen obliegen auch jedem Benutzer der Kaianlagen im Hinblick 
auf die von ihm verursachten Ablagerungen oder Verunreinigungen. 
 
 



6 

 

 

4. An Kaianlagen, die dem Güterumschlag vorbehalten sind, darf keine Passagierabfertigung 
durchgeführt werden, wenn dafür nicht besondere Einrichtungen vorhanden sind bzw. 
eingerichtet werden. 

5. Ausnahmen sind nur auf schriftlichen Antrag beim Hafenamt möglich.  

§ 15 Allgemeine Sicherheitsvorschriften 
1. Es ist verboten 
1.1 das Hafengebiet anders als über die öffentlichen Zugänge zu betreten oder zu befahren, 
1.2 in Lagergebäuden, Hallen, Schuppen und an Orten, an denen feuergefährliche oder 
explosionsfähige Stoffe umgeschlagen oder vorübergehend abgestellt werden, zu rauchen oder 
andere Zündquellen zu unterhalten, 
1.3 in der Nähe von feuergefährlichen oder explosionsfähigen Stoffen oder Gefäßen, in denen 
solche Stoffe gehältert werden, zu löten, zu schweißen, zu rauchen oder mit sonstigen 
Zündquellen zu hantieren, 
1.4 Wasserentnahmestellen und Hafengewässer unbefugt zu benutzen, insbesondere Wasser zum 
Reinigen von Fahrzeugen, Containern und Kaiflächen zu entnehmen, 
1.5 in den Hafengewässern außerhalb der für den Badebetrieb freigegebenen Fläche zu baden, 
1.6 Öl, ölhaltiges Wasser oder sonstige Wasserschadstoffe in die Hafengewässer einzuleiten, 
1.7 feste Stoffe jeder Art, insbesondere Verladerückstände und feste Abfälle, über Bord zu werfen 
oder im Hafengebiet abzulagern, 
1.8 Verladeanlagen, Bahngleise oder Fahrzeuge unbefugt zu betreten, 
1.9 Waagen zu überfahren und sich im Arbeitsbereich von Kränen und ähnlichen Geräten 
aufzuhalten, 
1.10 Betriebseinrichtungen des Hafens unbefugt zu nutzen oder in Betrieb zu setzen, 
1.11 Feuerlösch- oder Rettungsgeräte unbefugt zu entfernen oder missbräuchlich zu benutzen, 
1.12 Abdeckplatten aufzuheben oder zu verstellen, 
1.13 eine Eisdecke der Hafengewässer unbefugt zu betreten, 
1.14 die zum Festmachen von Wasserfahrzeugen bestimmten Einrichtungen sowie die Zugänge 
zu verstellen oder sonst die Nutzung zu behindern oder 
1.15 unbefugt Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände abzustellen oder zu lagern. 
 
2. Einer Erlaubnis des Hafenamtes bedarf, wer beabsichtigt, 
2.1 Stapelläufe, Wettfahrten, Korsofahrten, Feuerwerke oder andere Veranstaltungen 
durchzuführen, 
2.2 Leuchtzeichen, auffallende Tafeln, Schilder oder Werbeanlagen jeder Art anzubringen, soweit 
dadurch der Hafenbetrieb beeinträchtigt werden kann oder 
2.3 Arbeiten durchzuführen, die geeignet sind, die Sicherheit oder Ordnung im Hafen zu 
beeinträchtigen. Hierzu gehören insbesondere Bergungs- oder Taucherarbeiten sowie 
Verschrottungsarbeiten und Reparaturen. 
3. Die allgemeinen Fischereivorschriften bleiben unberührt. Das Hafenamt kann das Auslegen von 
Fischereigeräten und die Ausübung des Fischfanges durch allgemeine Anordnungen oder 
Einzelverfügung örtlich und zeitlich beschränken, soweit dies aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist. 
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§ 16 Unklarmeldung der Hauptmaschine 
Wenn Arbeiten an der Hauptmaschine vorgenommen werden und diese dadurch unklar ist, hat 
eine Unklarmeldung an das Hafenamt zu erfolgen. 
 
IV Besondere Bestimmungen 
 
§ 17 Übernahme flüssiger Treibstoffe 
Flüssige Treibstoffe aus Straßentankfahrzeugen dürfen nur auf der Grundlage einer auf das 
betreffende Straßentankfahrzeug erteilten hafenbehördlichen Genehmigung an Wasserfahrzeuge 
zur Eigenversorgung abgegeben werden. Die Übergabe von Treibstoffen im Bereich des 
verkehrsberuhigten Bereiches, StVO Zeichen 325, ist untersagt. 
 
§ 18 Feuerarbeiten 
Feuerarbeiten über bzw. auf den Aquatorien der Seehafen Wismar GmbH dürfen nur dann 
durchgeführt werden, wenn die Seehafen Wismar GmbH durch die auszuführende Firma / 
Einrichtungen in Kenntnis gesetzt wird. Durch die Firma ist ein Erlaubnisschein für Schweiß-, 
Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten zu erstellen und dem Hafenamt vorzulegen. Das 
Hafenamt kann bei Vorliegen des Erlaubnisscheines 
Bedingungen und Auflagen festlegen sowie Ausnahmen erteilen. 
 
§ 19 Rettungsgeräte 
1. Der Betreiber des Hafens hat auf den Kaianlagen, Brücken, Anlegern, Stegen und sonstigen 
Hafenanlagen sowie an den Ufern der Wasserflächen des Hafens, soweit nicht das Betreten der 
Anlagen oder Ufergrundstücke ausgeschlossen ist, geeignete Rettungsgeräte leicht zugänglich 
bereitzuhalten. Das Hafenamt bestimmt Art und Anzahl der erforderlichen Rettungsgeräte. 
 
2. Die Rettungsgeräte sind mindestens einmal jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 
Der Nachweis hierüber ist dem Hafenamt auf Verlangen vorzulegen. 
 
§ 20 Gewässer- und Immissionsschutz 
Jede Verunreinigung des Hafengebietes ist vom Verursacher oder sonst für die 
Verunreinigung Verantwortlichen sofort dem Hafenamt, der Wasserschutzpolizei oder der 
Verkehrszentrale Wismar (Wismar Traffic VHF Kanal 12) zu melden. 
 
§ 21 Beschädigung von Hafenanlagen 
Beschädigungen von Hafenanlagen sind von jedem Hafenbenutzer nach bekannt werden 
unverzüglich dem Hafenamt, der Wasserschutzpolizei oder über „Wismar Traffic“ anzuzeigen. 
Dazu sind insbesondere die Führer der schadensverursachenden Land- und Wasserfahrzeuge und 
deren örtliche Beauftragte sowie die Lotsen und Festmacher verpflichtet. 
 
§ 22 Ordnungswidrigkeiten 
1. Ordnungswidrig gemäß § 34 Abs. 1 Hafenverordnung M-V in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des 
Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
a. den Vorschriften des § 3 dieser Anordnung über die An- und Abmeldung zuwiderhandelt 
b. einer allgemeinen Vorschrift nach § 15 Absätze 1 und 2 zuwiderhandelt 
c. der Verpflichtung nach § 4 Abs. 1 dieser Anordnung über die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
auf Wasserflächen zuwiderhandelt und  
d. der Verpflichtung nach § 13 Abs. 1 dieser Anordnung über das Lagern von Gütern 
zuwiderhandelt. 
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2. Ordnungswidrig gemäß § 34 Abs. 3 Hafenverordnung M-V in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des 
Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetzes handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
Anordnung vorübergehender Art der Hafenbehörde, die aus besonderem Anlass zur Sicherung und 
Ordnung der Schifffahrt erforderlich ist, zuwiderhandelt. 
 
3. Die weiteren Ordnungswidrigkeitentatbestände nach § 34 Hafenverordnung M-V bleiben 
unberührt. 
 
4. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 3 Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetz 
mit einer Geldbuße bis zu 50 T€ geahndet werden. 

 
§ 23 Inkrafttreten 
Diese Hafenbenutzungsordnung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Mit dem gleichen Tag tritt die 
Hafenbenutzungsordnung vom 01. April 2000 außer Kraft. 

 

Wismar, 11.11.2013 

gez. 
Thomas Beyer 
Bürgermeister 
Hansestadt Wismar 

 

 

 
Anlagen: 
 
Anlage 1/ Hafengrenzen/ Hafengebiete 
Anlage 2// Liegeplätze - Stadthafen Legende Liegeplätze/ zugelassene Tauchtiefen 
Anlage 3/ Meldeschlüssel bei besonderen Ereignissen 
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Erweiterung der Hafengrenze 

 

 

 

 

Mit Entscheidung vom 11. August 2022 hat der Bürgermeister der Hansestadt Wismar die Hafengrenze gemäß § 1 Absatz 3 der 

Verordnung für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern vom 17. Mai 2006 (GVOBl. M-V 2006, 355), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 14. Dezember 2017 (GVOBl. M-V 2018 S. 2), im Bereich der Seehafen Wismar GmbH entsprechend seiner 

Grundstücksaußengrenzen erweitert. Die Erweiterung dient der Anpassung der Hafengrenze an die Grenze gemäß ISPS-Code. 
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